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26. 6. 1962 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom 1962 
über das Privatschulwesen (Privatschulgesetz). 

De,r Nationalrat hat beschlossen: 

§ i. GeltuiOJgsbereich. 

Dieses Bundesgesetz regelt die Er,richtung und 
Führung von Privatschulen - mit Ausnahme 
der land- und forstwirtsch,aftlichen Schulen -
sowie die Verleihung des öffentlichkeits rechtes 
und die Gewährung von Subventionen an solche 
Privatschulen. 

§ 2. Beg 'r i ff s b e s 'ti m m u ,n gen. 

(1) SdliUlen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 
Einrichtungen, in denen eine Mehrzahl von 
Schülern gemeoam nach· einem festen Lehrplan 
unte.l'richtet wird, wenn im' Zusammen1ung mit 
der . Vermittlung von allgemeinbildenden oder 
berufsbildenden Kenntnissen und Fertigkeiten 
ein erzieherisches Ziel angestrebt wird. 

(2) Ein ·erzieherismes Ziel ist gegeben, wenn 
außer den mit der Erwerbung von Kenntnissen 
und Fertigkeiten an sich verbundenen Erzie
hUl11'gszielen die Festigung der charakterlichen 
Anlagen der Schüler in sittlimer Hinsicht be
zweckt wird. 

(3) Privatschulen sind Schulen, die von anderen 
als den gesetzlichen Schulerhaltern errichtet und 
erhalten werden (Artikel 14 Abs.6 und 7 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 
1929 und in der Fassung des Bundesverfassungs
gesetzes vom 1962, BGBl. NI'. ). 

ABSCHNITT I. 

Errichtung und Führung v:on Privatschulen. 

§ 3. Vor aus set z u n gen für die E r
r ich tun g. 

(1) Die Errichtung von Privatschulen ist im 
Sinne des Artikels 17 Abs. 2 des Staatsgrund
gesetzes vom 21. Dezember 1867, RGBl. Nr. 142, 
über di'e al1gemeinen Rechte, der Sta,atsbürger, 
und - soweit es sich um Schulen von gesetzlich, 
anerkannten Kirchen oder Religionsgesellschaften 
handelt - auch im Sinne des § 4 des Gesetzes 
vom 25. Mai 1868, RGBl. Nr. 48, wodurch 
grundsätzliche Bestimmungen über das Verhält
nis der Schule zur Kirche erlassen werden, bei 

Erfüllung der in diesem Bundesgesetz enthaltenen 
näheren Vorschriften gewährleistet. 

(2) Die Errichtung von Privatschulen setzt vor
aus, daß die Bedingungen hinsichtlich des Schul
erhalt,ers (§ 4), der Leiter und Lehrer (§5) und 
der Schulräumeund Lehrmittel (§ 6) erfüllt 
werden. 

§ 4. Schulerhalter. 

(1) Eine Privatschule zu errichten, ist als Schul
erhalter - bei Erfüllung der s~nstigen in diesem 
Abschnitt festgesetzten Voraussetzungen - be
rechtigt 

a) jeder österreichische Staatsbürger, der voll 
handlungsfähig und in sittlicher und staats
bürgerlicher Hinsicht verläßlich ist; 

b) jede Gebietskörperschaft, gesetzlich an
erkannte Kirch.e oder Relig~onsgesellschaft 
und soMtige Körperschaft des öffentlichen 
Rechts; 

c) jede sonstige inländische juristische Person, 
deren vertretungs befugte Organe die V or
aussetzungen nach lit. a e·rfüllen. 

(2) Personen, welche die österreichische Staats
hürgerschaft nicht besitzen, sowie ausländische 
juris\:ische Personen können als Schulerhalter 
- bei Erfüllung der sonstigen in' <liesem A'b
schnitt festgesetzten Voraussetzungen - Privat
schulen errichten, wen;n sie beziehungsweise ihre 
vertretungsbefugten Organe in sittlicher Hinsicht 
verläßlich und keine nachteiligen Auswirkungen 
auf das österreichische Schulwesen zu erwarten 
sind. Sofern die vertretungsbefugten Organe 
nicht die österreichische Staatsbürgerschaft be~ 
sitzen und ihren Wohnsitz nicht in österreich 
halben, ist von ausländischen juristischen Per
sonen ein Zustellungsbevollmächtigter zu he
stellen, der die österreichische Staatshürgerschaft 
besitzt und seinen Wohnsitz illl österreich hat: 
DurdJ. Staatsverträge (Kulturabkommen) be
gründete Rechte werden hiedurch nicht berührt~ 

(3) Aufgalbe des Schulerhalters ist die finan
zielle, personelle und räumliche Vorsorge für die 
Führung der Schule. ' 

(4) Der Schulerhalter hat außer den ihm nach 
diesem Bundesgesetz sonst obliegenden Anzeigen 
jede nach den . Bestim.mungen dieses Bundes
gesetzes maßgebende Veränderung in seiner 
Person beziehungsweise in der Person seiner ver-
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tremngsbefugte'llJ Organe und in der organi-I i,hm nach Abs. 3 obliegenden Aufgaben nicht aus
sation der Schule sowie die Einstellung der reichend erfüHt. 
Schulführung und die Auflassung der Schule der (7) Die Bestimmungen des Abs.6 gelten sinn
zuständigen Schulbehörde unverzüglich anzuzei- gemäß auch für den Schulerhalter in seiner Eigen
gen und ihr auf Verlangen alle zur Wahrneh- schaft als Leiter der Schule (Abs. 2). 
mung der Aufsicht (§ 22) erforderlichen Aus- § 6. Sc h u I r ä u me und L ehr mit tel. 
künfte über die Schule zu geben. Er darf den 
Organen' der zuständigen Schulbehörden den Zu
tritt zu den Schulliegenschaften, die Beobachtung 
des Unterrichtes und die Einsidlt in die Schul
aktennicht verweigern. 

(a) Der Schulerhalter hat sich jeder E~n;fluß
nahme auf die nach den schulrechtlichen Vor
sdlriften dem Leiter der Sdlule - sofern er 
nicht selbst Leiter der Schule ist (§ 5 Abs. 2) 
und den Lehrern zukommenden Aufgaben zu 
enthalten. 

§ 5. Lei t e.r und L ehr e r. 

(1) . Für die pädagogische und schuladministra
tive Leitung der Privatschule ist ein Leit.e.r zu 
bestellen, der 

a) die österreich ische Staatsbürg.erschaft, 
b) die Eignung z'um Lehrer in gesundheit

licher, sittlicher und staatsbürgerlicher Hin
sicht und 

c) die Lehrbefähigung für die betreffende 
oder eine verwandte Schulart oder eine 
sonstige geeignete Befähigung nachweist. 

(2) Schulet"halter, welche die im Abs. 1 lit. a 
bis c genannten Bedingungen erfüllen, können 
die Leitung der Privtschule auch selbst ausüben. 

(3) Der Leiter ist für ·dieunminelbare Leitung 
und. überwachung des Unterrichtes an der 
Privatschule verantwortlich. Er ist an ·die in Aus
übung der Aufsicht (§ 22) erteilten Weisungen 
der zuständigen Schulbehörden gebunden. 

(4) Die an der Schule verwendeten Lehrer 
haben ebenfalls die im Abs. 1 lit. abis c ge
nannten Bedingungen zu erfüllen. 

(5) Die zuständige Schulbehörde kann VOil1! dem 
Erfordernis der österreich ischen Staatshürger
schaft (Abs. 1 lit. a und Abs. 4) Nachsicht erteilen, 
wenn ein Mangel an entsprechend lehrbefähigten 
Lehrern österreichiseher Staatsbürgers·chaft be
steht oder sonstige rücksichtswürdige Gründe 
vorliegen. 

(6) Die Bestellung des Leiters und der Lehrer 
sowie jede nach den Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes maßgebende Veränderung in deren 
Person ist vom Schulerhalter der zuständigen 
Schulbehörde unverzüglich anzuzeigen, welche die 
;V erwendung des Leiters oder Lehrers innerhalb 
eines Monats ab dem Einlangen der Anzeige zu 
untersagen hat, wenn die Bedingungen der vor
stehenden Absätze nicht ·erfüllt sind. Darüber 
hinaus hat die zuständige Schulbehörde die Ver
wendung eines Leiters oder Lehrers zu unter
sagen, wenn die in den vorstehenden Absätzen 
gena.nnten Bedingungeru später wegfallen, sowie 
hinsichtlich des Leiters .auch dann, wenn er die 

Der Schulerhalter hat nadlzuweisen, daß er 
über Schulräume verfügt, die baulich und ein
richtungsmäßig dem Zweck und der Organisation 
der P,rivatschule sowie den Gr·wndsätzen der Päd
agogik und der Schulhygiene .entsprechen. Ferner 
hat er nachzuweisen, daß die Privatschule die 
zur Durchführung des Lehrplanes notwendigen 
Lehrmittel und sonsti'gen Ausstattungen und 
Einridltungen aufweist. 

§ 7. Anzeige und Untersagung der 
E r r ich tun g. 

(1) Die Errichtung einer Privatschule ist der 
zuständigen Schulbehörde mindestens drei Mo
nate vor der beabsichtigten Eröffnung der Schule 
U>llJter Nachweis der Erfüllung der Bestimmungen 
des § 4 Abs. 1 oder 2, des § 5 Abs. 1 oder2 und 4 
(unbeschadet der Bestimmung des § 5 Abs. 5) so
wie des § 6 anzuzeigen. 

(2) Die zuständige Schulbehörde hat die Er
ridltung der Schule binnen zwei Monaten ab 
dem Zeitpunkt der Einbringung der Anzeige zu 
untersagen, wenn die im Abs. l' angeführten B.e
stimmungen nidlt erfüllt sind. Wird die Errich
tung der Schule innerhalb dieser Frist nicht 
untersagt, so kann sie eröffnet werden. 

§ 8. E r lös ehe nun dEn t zug des 
R e c h t e s zur S c h u I f ü h run g. 

(1) Das Recht zur Führung einer Schule er
lischt 

a) mit der Auflassung der Schule durch den 
Schulerhalter, 

b) mit dem Wegfall einer der im § 4 Abs.l 
oder 2 genannten Bedingungen, 

c) nach Ablauf eines Jahres, in dem, die 
Schule nicht geführt wurde, 

d) mit der überlassung des Schulvermögens 
an ·eine andere Person in der Absicht, die 
Schulerhalterschaft aufzugeben, oder 

e) mit dem Tode des Schulerhalters (bei juri
stischen Personen mit deren Auflösung). 

(2) Werden nach der Eröffnung der Schule die 
im § 5 Abs. 1, 2 oder 4 (unter allfälliger Bedacht
nahme auf § 5 Aibs. 5) ,oder im § 6 genainnten 
B-edingungen nicht mehr e.rfüllt, so hat die zu
ständige Schulhehörde dem Schulerhalter eine ·an
gemessene Frist zur Beseitigung der Mängel zu 
setzen. Werden die Mä.ngel innellhalb dieser Frist 
nicht behoben, so hat die Schulbehö.l-de die 
weitere Führung der Schule' zu untersagen. 

(3) Wenn für die Gesundheit oder Sittlichkeit 
der Schüler Gefahr im Verzug ist, hat die zu
ständige Schulfbehörde die weitere' Führung der 
Schule ohne Setzung einer Frist zu untersagen. 
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§ 9. Bezeichnung von Privat
sc h u I e n. 

Jede Privatschule hat eine Bezeichnung zu 
führen, aus der ihr Schulerhalter erkennbar ist 
und die, auch wenn die Schule das öffentlich
keitsrecht (Abschnitt III) besitzt, jede Möglich
keit einer Verwechslung mit einer öffentlich.en 
Schule ausschließt. Wenn nicht eine Bewilligung 
zur Führung einer gesetzlich geregelten Schulart
bezeichnung nach Abschnitt II erteilt worden ist, 
muß ferner jede Verwechslungsmöglichkeit mit 
einer solch.en Bezeichnung ausgeschlossen sein .. 

§ 10. Sc h ü I e r he i m e. 

(1) Die Errichtung privater Heime, in die 
Schüler öffentlicher oder privater Schulen zum 
Zwecke des Schulbesuches oder zur überwachung 
ihrer Lerntätigkeit aufgenommen werden 
(Schülerheime), ·bedarf keiner Anzeige. 

(2) Die zuständige Schulbehörde hat die Füh
rung eines Schülerheimes zu untersagen, wenn 
trotz Aufforderung zur Abstellung von Mängeln 
innerhalb einer angemessenen Frist weiterhin 
Umstände vorliegen, durch die für die Gesund
heit, die Sittlichkeit oder die staatsbürgerliche 
Gesinnung der Schüler Gefahr besteht. Diese 
Untersagung gilt für die Dauer des Vorliegens 
der festgestelltenl Mängel. 

ABSCHNITT 11. 

Führung einer gesetzlich geregelten Schulart
bezeichnung. 

§ 11. B e w i I I i gun g s p f I ich t. 

(1) Die Führung einer gesetzlich geregelten 
Schulartbezeichnung durch Privatschulen ist nur 
mit Bewilligung der zuständigen Schulbehörde 
zulässig. 

(2) Die Bewilligung ist auf Ansuchen des Schul
erhalters zu erteilen, wenn 

a) die Organisation, der Lehrplan und die 
Ausstattung der Privatschule im wesent
lichen mit gleichartigen öffentlichen Schu
len übereinstimmt und an der Schule nur 
schulbehördlich approbierte Lehrbücher, 
soweit eine solche Approbation vorgesehen 
ist, verwendet werden, 
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gleichzeitig mit der Anzeige der Errichtung der 
Privatschule (§ 7) angesucht werden. 

§ 12. W i d er ruf derB e will i gun g. 

Werden die im § 11 Abs. 2 genannten Voraus
setzungen nicht mehr voll erfüllt, so hat die 
zuständige Schulbehörde dem Schulerhalter eine 
angemessene Frist zur Beseitigung der Mängel 
zu setzen. Werden die Mängel. innerhalb dieser 
Frist nicht behoben, so hat die Schulbehörde die 
Bewilligung zur Führung einer gesetzlich ge
regelten Schulartbezeichnung zu widerrufen, 
sofern nicht § 8 anzuwenden ist. 

ABSCHNITT III. 

öffentlichkeitsrecht. 

§ 13. R e c h t s wir k u n gen des Ö ff e n t
I ich k e i t s r e c h t e s. 

(1) Durch die Verleihung des öffentlichkeits
rechtes wird einer Privatschule das Recht über
tragen, Zeugnisse über den Erfolg des Schul
besuches alJSzlJStellen, die mit der Be~eiskraft 
öffentlicher Urkunden und mit den gleichen 
Rechtswirkungen ausgestattet sind wie Zeugnisse 
gleichartiger öffentlich~r Schulen. 

(2) Mit dem öffentlichkeitsrecht sind weiters 
folgende Rechtswirkungen verbunden: 

a) an der Schule können die für die betref
fende Schulart vorgesehenen Prüfungen ab
gehalten werden; 

b) der Schule können Lehramtsanwärter zur 
Einführung in die Praxis des Lehramtes zu
gewiesen werden; 

c) auf die Schule finden die für dieentspre
chenden öffentlichen Schulen gelterden 
schulrechtlichen Vorschriften Anwendung, 
soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist 
und soweit sie nicht die Errichtung, Er
haltung und Auflassung, die Sprengel und 
das Schulgeld betreffen. Bei der Anwen
dung von landesgesetzlichen Vorschriften 
betreffend die äußere Organisation der 
öffentlichen Pflichtschulen treten an die 
Stelle der dort vorgesehenen Behördenzu-' 
ständigkeiten jene des § 23. 

14. Verleihung des öffentlich
k e i t s r e c h t e s. 

b) der Leiter und die Lehrer die Lehrbefä- § 
higung für die betreffende Schulart be
sitzen, wobei jedoch die zuständige Schul
behörde vom Nachweis der Lehrbefähigung 
für Lehrer absehen kann, wenn Mangel an 
entsprechend lehrbefähigten Lehrern be
steht und ein sonstiger ausreichender Be
fähigungsnachweis erbracht wird, und 

(1) Privatschulen, die gemäß § '11 eine gesetz
lich geregelte Schulartbezeichnung führen, ist das 
Offentlichkeitsrecht zu verleihen, wenn 

a) der Schulerhalter (bei juristischen Personen 
dessen vertretungsbefugte Organe), der Lei
ter und die Lehrer Gewähr für einen ord
nungsgemäßen u'ild den Aufgaben des öster
reichischen Schulwesens gerecht werdenden 
Unter.richt bieten und 

c) glaubhaft gemacht wird, daß die Führung 
der Privatschule für mehrere Jahre mit 
einenl hohen Grad der Wahrscheinlichkeit 
sichergestellt ist. 

(3) Um die Bewilligung zur Führung einer 
gesetzlich geregelten Schulartbezeichnung kann 

b) der Unterrichtserfolg jenem an einer gleich~ 
artigen öffentlichen Schule entspricht. 
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(2) Privatschulen, die keiner öffentlichen SdlUl
art entsprechen, ist das öffentlichkeits recht zu 
verleihen, wenn 

a) die Voraussetzungen nach Abs. 1 lit. a vor
liegen, 

b) die Organisation, der Lehrplan und die 
Ausstattung der Schule sowie die' Lehr
befähigung des Leiters und der Lehrer mit 
einem vom Bundesministerium für Unter
richt erlassenen oder genehmigten Organi
sationsstatut übereinstimmen und 

c) die Privatschule sich hinsichtlich ihrer Un
terrichtserfolge bewährt hat. 

(3) Bei Gebietskörperschaften,_ gesetzlich an
erkannten Kirchen und Religionsgesellschaften 
und sonstigen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts wird die Erfüllung der Voraussetzungen 
des Abs. 1 lit. a und des Abs. 2 lit. a von Ge
setzes wegen angenommen. 

§ 15. Da u erd e r Ver lei h u n g. 

Das öffentlichkeitsrecht darf an Privatschulen 
vor ihrem lehrplanmäßig vollen Ausbau jeweils 
nur für- die bestehenden Klassen (Jahresstufen) 
und jeweils nur für ein Schuljahr verliehen wer
den. Nach Erreichung des lehrplanmäßig vollen 
Ausbaues kann das öffentlichkeitsrecht nach 
Maßgabe der Unterrichtserfolge auch auf mehrere 
Schuljahre verliehen werden. Wenn Gewähr für 
eine fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Be
dingungen besteht, ist das öffentlichkeitsrecht 
nach Erreichung des lehrplanmäßig vollen Aus
baues der Schule auf die Dauer der Erfüllung 
der gesetzlichen Bedingungen zu verleihen. 

§ 16. E n t zug und E r lös c h end e s 
ö ff e n t I ich k e i ts r e c h t e s. 

(1) Wenn die im § 14 genannten Vorausset
zungen während der Dauer des öffentlichkeits
rechtes nicht mehr voll erfüllt werden, ist dem 
Schulerhalter unte~ Androhung des Entzuges be
ziehungsweise der Nichtweiteryerleihung des 
öffentlichkeits rechtes eine Frist bis längstens zum 
Ende des darauffolgenden Schuljahres zur Be
hebung der Mängel zu setzen. Werden die Män
gel innerhalb der gesetzten Frist nicht behoben, 
'so ist das öffentlichkeits recht zu entziehen be
ziehungsweise nicht weiterzuverleihen .. 

(2) Mit der Auflassung einer Privatschule er
lischt das ihr yerlieheneöffentlichkeitsrecht. In 
diesem Falle sind die an der Schule geführten 
Amtsschriften und Kataloge der zuständigen 
Schulbehörde zur Aufbewahrung zu übergeben. 

ABSCHNITT IV. 

Subventionierung von Privatschulen. 

A. Sub v e n t ion i e ,r u n g k 0 n f e s
s ion e 11 e r P r i y a t s c h u I e n. 

§ 17. Ans p r u <; h s b e r e c h t i gun g. 
(1) Den gesetzlich anerkannten Kirchen und 

Religionsgesellschaften sind für die mit dem 

öffentlichkeitsrecht ausgestatteten konfessionel
len Privatschulen nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen Subventionen zum Personalauf
wand zu gewähren. 

(2) Unter konfessionellen Privatschulen sind 
die von den gesetzlich anerkannten Kirchen und 
Religionsgesellschaften und von ihren Ein
richtungen erhaltenen Schulen sowie jene von 
Vereinen, Stiftungen und Fonds erhaltenen 
Schulen zu verstehen, die von der zuständigen 
kirchlichen (religions gesellschaftlichen) Ober
behörde als konfessionelle Schulen anerkannt 
werden. 

§ 18. Aus maß der Sub v e n t ion e n. 

(1) Als Subvention sind den einzelnen gesetz
lieh anerkannten Kirchen und Religionsgesell
schaften 60 v. H. jener Lehrerdienstposten zur 
Verfügung zu stellen, die im Schuljahr 1961/62 
zur Erfül1ung des Lehrplanes an den betreffen
den konfessionellen Schulen erforderlich waren. 

(2) Die sich aus Abs. 1 ergebende Zahl von 
Lehrerdienstposten ist im gleichen Verhältnis zu 
erhöhen, wie die Zahl der an öffentlichen Pflicht
schulen verwendeten Lehrer steigt; eine solche 
Steigerung der Zahl der an öffentlichen Pflicht
schulen verwendeten Lehrer hat jedoch nur dann 
eine Erhöhung im angeführten Sinne zur Folge~ 
wenn die Steigerung mindestens 2 v; H. der Zahl 
der Lehrer beträgt, die im Zeitpunkte des In
krafttretens dieses Bundesgesetzes beziehungs
weise im Zeitpunkte der jeweils letzten Er
höhung im Sinne dieser Bestimmung an öffent
lichen Pflichtschulen verwendet worden sind. 

(3) überdies sind jeweils 60 v. H. des Mehr
bedarfes an Lehrerdienstposten als Subvention 
zur Verfügung zu stellen, der sich auf Grund 
der Bestimmungen des Schulorganisationsgesetzes 
vom 1962, BGBl. Nr. , (wie 
insbesondere der Verlänge~ung der Dauer einzel
ner Schularten und der Einführung von poly
technischen Lehrgängen und von Pädagogischen 
Akademien) ergibt. 

(4) Die Auf teilung der als Subvention zur Ver
fügung zu stellenden Lehrerdienstposten auf die 
einzelnen konfessionellen Schulen obliegt dem 
Bundesministerium für Unterricht auf· Antrag 

. der zuständigen kirchlichen (religionsgesellschaft
lichen) Oberbehörde. 

§ 19. Art der Sub v e nt ion i e run g. 

(1) Die Subventionen zum Personalaufwand 
sind nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Abschnittes zu gewähren: . 

a) durch Zuweisung von Bunde,slehrem oder 
Bundesvertragslehrern durch den Bund als 
lebende Subv,entionen an die Schule, soweit 
es sich nicht um eine in 1it. b genannte 
Schule handelt, oder 

b) durch Zuweisung von Landeslehrern oder 
Landesvertragslehrern durch das Land als 
lebende Subventionen an Volks-, Haupt-
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und Sonder5chulen, polytechnische Lehr
gänge und Berufsschulen. 

(2) Die Kosten der Subventionen zum Per
sonalaufwand sind auch in den Fällen des Abs. 1 
lit. b vom Bund zu tragen. 

(3) Ist die Zuweisung eines Lehrers nach Abs. 1 
nicht möglich, so hat die Subventionierung durch 
Leistung eines Geldbetrages durch den Bund an 
den Schulerhalter zu erfolgen. Dieser Geldbeirag 
ist je Lehrer nach der Höhe der Personalkosten 
für einen für die betreffende Schulart in Betracht 
kommenden Bundes(Landes)vertragslehrer der 
Entlohnungsgruppe I L in der mittleren Ent
lohnungsstufe zu bemessen. 

(4) Der Schulerhalter hat jenen Lehrern, für 
die er eine Subvention in' Form eines Geld
betrages (Abs. 3) erhält, jenes Entgelt zu leisten, 
das in den für die Bundes(Landes)vertragslehrer 
jeweils geltenden Vorschriften vorgesehen ist. 
Dies gilt nicht für Lehrer, die Angehörige eines 
Ordens oder einer Kongregation der katholischen 
Kirche sind, an den von diesem Orden oder 
dieser Kongregation erhaltenen Schulen. 

§ 20. G ren zen der Z u w eis u n g leb e n
der Sub ve n t ion ·e n. 

(1) Den unter § 17 fallenden Schulen dürfen 
nur solche' Lehrer als lehende Subventionen 
zugewiesen werden, die sich damit einverstanden 
erklären und deren Zuweisung an die betref
fende Schule die zuständige kirchliche (religions
gesellschaftliche) Oberbehö.rde beantragt oder 
gegen deren Zuweisung sie keinen Einwand er
hebt. 

(2) Die Zuweisung ist aufzuheben, wenn der 
Lehrer' dies beantragt oder wenn die zuständige 
kirchliche (religionsgesellschaftliche) Oberbehörde 
die weitere Verwendung des Lehr·ers an der 
betreffenden Schule aus religiösen Gründen für 
untragbar erklärt und aus diesem Grunde die 
Aufhebung der Zuweisung bei der zuständigen 
Dienstbehörde heantragt. 

B. Sub v e n t ion i e run g s 0 n s t i ger· 
P r i v a t s c h u I e n. 

§. 21. Vor aus set z u n gen. 

(1) Für Privatschulen mit Offentlichkeitsrecht, 
die nicht unter § 17 fallen, kann der Bund nach 
Maßgabe der auf Grund des jeweiligen Bundes
finanzgesetzes zur Verfügung stehenden Mittel 
Subventionen zum Personalaufwand gewähren, 
wenn 

a) die SchuLe einem Bedarf der Bevölkerung 
entspricht, 

b) mit der Führung der Schule nicht die Er
zielung eines Gewinnes .bezweckt wird, 

c) für die Aufnahme der Schüler nur die für 
öffentliche Schulen geltenden Aufnahms
bedingungen maßgebend sind und 
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d) die Schülerzahl in den einzelnen Klassen 
nicht unter den an öffentlichen Schulen 
gleich.er Art und gleicher örtlicher Lage 
üblichen Klassenschülerzahlen liegt. 

(2) Ein Bedarf im Sinne des Abs. 1 lit. a ist 
bei privaten Volks- und Hauptschulen jedenfalls 
nicht gegeben, wenn dadurch die Organisations
höhe einer öffentlichen Volks- oder Haupt
schule, in deren Sprengel die Privatschule liegt, 
gemindert wird. 

(3) Die Art der Subventionierung für die im 
Abs. 1 genannten Schulen richtet sich nach § 19 
Abs. 1. Vor Zuweisung eines Lehrers als lebende 
Subvention ist der Schulerhalter zu hören. 

ABSCHNITT V. 

Gemeinsame Bestimmungen •. 

§ 22. Auf s ich t ü h .e r d ie P r i v a t
sc h u I e n. 

(1) Die Aufsicht über die Privatschulen er
streckt sich auf die Überwachung der Erfüllung 
der Bestimmungen des Abschnittes I, ,bei Privat- . 
schulen, die zur Führung einer gesetzlich geregel
ten Schulartbezeichnung berechtigt sind, auch 
auf die überwachung der Erfüllung der Bestim
mungen des Abschnittes II und bei Privatschulen 
mit Offentlichkeitsrecht überdies auf die Über
wachung der Erfüllung. ,der Bestimmungen des 
Abschnittes III. 

(2) Die Aufsicht über private Schülerheime er
str'eckt sich auf die im § 10 Abs. 2 vorgesehenen 
Maßnahmen. 

§ 23. B e hör den z u s t ä n d i g k e i t. 

(1) Zuständige Schulbehörde erster Instanz 
im Sinne dieses Bundesgesetzes ist der örtlich zu
ständige Landesschulrat, soweit im folgenden 
nicht anderes bestimmt ist. 

(2) Das Bundesministerium für Unterricht ist 
in' erster Instanz zuständig 

a) für die Angelegenheiten der privaten Päd
agogischen Akademien sowie für die An
gelegenheiten der privaten Schülerheime, 
s~weit sie ausschließlich oder vorwiegend 
von Studierenden öffentlicher oder priva
ter Pädagogischer Akademien besucht wer-· 
den, 

b) für die Verleihung und den Entzug des 
Off.entlichkeitsrechtes, 

c) für die Subventionierung von Privat
schulen mit Ausnahme der nach Abs. 5 zu 
beurteiLenden Zuständigkeiten für die ein
zelne Zuweisung von Lehrern. 

(3) Bei privaten Volks-, Haupt- und Sonder
schulen und polytechnischen Lehrgängen sowie 
bei privaten Schülerheimen, soweit sie ausschließ
lich oder vorwiegend' von Schülern derartiger 
öffentlicher oder privater Schulen besucht wer
den, sind die nach diesem Bundesgesetz in Be-
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tracht kommenden Anzeigen und Ansuchen 
beim örtlich zuständigen Bezirksschulrat ein
zubringen, welcher sie mit seiner Stellungnahme 
dem Landesschulrat vorzulegen hat. Für diese 
Schulen ist der örtlich zuständige Bezirksschul
rat zuständige Schulbehörde im Sinne des § 16 
Abs. 2 zweiter Satz. 

(4) Ansuchen um Verleihung des Offentlich
keitsrechtes sind beim örtlich zuständigen Lan
desschulrat einzubringen, soweit es sich nicht 
um Schulen nach .t\bs. 2 lit. a handelt oder 
Abs.3 anzuwenden ist. Der Landesschulrat hat 
derartige bei ihm eingebrachte oder ihm gemäß 
Abs. 3 vom Bezi,.,ksschulrat vorgelegte Ansuchen 
mit seiner Stellungnahme dem Bundesministe~ 
rium für Unterricht vorzulegen. Ansuchen dieser 
Art für die im Abs. 2 lit. a genannten Schulen 
sind unmittelbar beim Bundesministerium für 
Unterricht einzubringen. 

(5) Die Zuständigkeit für die im Rahmen der 
gewährten Subventionen zum Personalaufwand 
zu ,erfolgende Zuweisung der einzelnen Lehrer 
(§ 19 Abs. 1) .richtet sich nach den für die Zu
weisung :von Lehrern an -gleichartigen öffent
lich.en Schulen geltlenden Zuständigkeitsbestim-
mungen. 

(6) Im übrigen richtet sich die Zuständigkeit 
zur Schulaufsicht und in de,n Angeleg-enheiten, 
die in gleicher Weise öffentliche und private 
Schulen betreffen, nach den allg.emeinen schul
rechtlichen Vorschriften. 

§ 24. S t r a f b e s tim m u n gen. 

\~Ter entgegen den Bestimmungen dieses 
desgesetzes 

Bun-

a)eine Privatschule ohne Anzeige oder nach 
Untersagung der Errichtung eröffnet; oder 
nach Entzug oder Erlöschen des Rechtes 
zur Führung eIner- Privatschule diese 
weiterführt; 

b) für eine Privatschule eine Bezeichnung 
führt, ,die mit der Bezeichnung eirrer 
öffentlich·en Schule verwechslungsfähig 
ähnlich ist; oder für eine Privatschule ohne 
Offentlichkeitsrecht den Anschein erweckt, 
als ob sie das Offentlichkeitsrecht besitze; 
oder ohne Bewilligung eine gesetzlich ge
regelte Schulartbezeichnung ,oder eine mit 
dieser verwechslungsfähig ähnliche Bezeich
nung führt; 

c) Zeugnisse ausstellt, die mit den Zeugnissen 
einer öffentlichen oder mit dem Offent
lichkeitsrecht ausgestatteten Schule gleich 
oder verwechslungsfähig ähnlich sind, ohne 
daß die Schule das Offentlichkeitsrecht be
sitzt; 

d) einen Leiter oder Lehrer nach der Unter
sagung dessen Verwendung weiter in 
dieser Eigenschaft an der Schule beschäf-
tigt; 

e) den Organen der zuständigen Schulbehör
den den Zu tritt zu den Schulliegenschaften,. 
die Beobadnung-des Unterrichtes und die 
Einsicht in die Schulakten ungerechtfertig
terweis-e verweigert oder die nach den Be
stimmungen dieses Bundesges-etzes zu er
stattenden Anzeigen oder Auskünfte 
unterläßt; 

f) ein privates Schülerheim nach Unter
-sagung der Führung trotz weiteren Vor
liegens der beanständeten Mängel weiter
führt, 

begeht, wenn die Tat n~cht nach anderen gesetz
lich,en Vorschriften strenger zu bestrafen ist, 
eine Verwaltungsübertretung und ist von der ß.e
zirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 
zu 30.000 S, im Falle der Uneinbringlichkeh mrt 
Arrest bis zu vi,er Wochen zu bestrafen. 

Übergangsbestimmungen. 

§ 25. 

Im Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses Bun
desgesetzes bestehende Privatschulen, deren Er
richtung vor dem Inkrafttretendieses Bundes
gesetz·es von der zuständigen SchulbehörJe zur 
Kenntnis genommen oder genehmigt word ~n ist, 
gelten als im Sinne dieses Bundesgesetzes er
richtet: Ebenso bleiben di·e vor, dem Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes ausgesprochenen 
Verleihungen des Offentlichkeitsrechtes auf-
recht. Im übrigen finden auf diese Schulen und 
Schülerheime die Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes Anwendung. 

§ 26. 

(1) Folgende Schulen sind abweichend von den 
Bestimmungen des § 9 berechtigt, weiterhin ihre 
nachstehend angeführte Bezeichnung zu führen: 

a) Offentliches Schottengymnasiumder Bene
diktiner in Wi,en, 

b) Offentliches Stiftsgymnasium der Benedik
tiner in Melk, 

c) Offentliches Stift.sgymnasium der Benedik
tiner in Seitenstetten, 

d) Offentliches Stiftsgymnasium der Benedik
tiner in Kremsmünster, 

e) Offentlich-es Stiftsgymnasium der Benedik
tiner in St. Paul im Lavarrttal, 

f) Offentliches Gymnasium der Franziskaner 
in Solbad Hall/Tirol, 

g) Offerrtliches Gymnasium der Stiftung 
"Theresianische Akademie" in Wien. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Schulen gelten 
als mit dem Offentlichkeitsrecht im Sinne dieses 
Bundesgesetzes ausgestattet. 

§ 27. 

(1) Bereits vor Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes vom Bund an Privatschulen gewährte 
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Subventionen zum Personalaufwand, die m 
diesem Zeitpunkt noch aufrecht sind, sowi,e im 
Zeitpunkt des _ Inkrafttretens dieses Bundes
gesetzes bestehende Verträge über die Subven
tionierung von Privatschulen werden durch 
dieses Bundesgesetz . nicht berührt. Diese Sub
ventionen sind jedoch auf Subventionen nach 
diesem Bundesgesetz anzurechnen. 

(2) -Für das öffentliche Gymnasium der Stif
tung "Theresianische Akademie" in Wien hat 
der Bund als Subvention weiterhin den gesamten 
Personalaufwand für Lehrer einschließlich des 
Direktors durch Zuweisung von Bundeslehrern 
oder Bundesvertragslehrern an diese Schule 
unter Bedachtnahme auf die Bestimmung des 
§ 21 Abs. 3 zweiter ·Satz zu gewähren. 

Schlußbestimmungen. 

§ 28. 

(1) Mit dem Wirksamwerden dieses Bundes
gesetzes treten alle das Privatschulwesen (§ 1) 
regelnden Vorschriften außer· Kraft. 

(2) Im Sinne des Abs. 1 treten insbesondere 
folgende Vorschriften außer Kraft: 

a). das Provisorische Gesetz über den Privat
unterricht vom 27. Juni 1850, RGBl. 
Nr. 309, 
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b) die §§ 68 bis 73 des Gesetzes vom 14. Mai 
1869, RBGl. Nr. 62 (Reichsvolksschul
gesetz), und 

c) die' §§ 187 bis 203 der Verordnung des 
Ministeriums für Kultus und Unterricht 
vom 29. September 1905, RGBl. N r. 159 
(Schul- und Unterrichtsordnung für all
gemeine Volksschulen und für Bürger
schulen). 

§ 29. 

Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1963 
in Kraft. 

§ 30. 

(Verfassungsbestimmung) 

Dieses Bundesgesetz kann vom Nationalrat 
nur in Anwesenheit von mindestens der Hälfte 
der Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen ergänzt, ab
geändert oder aufgehoben werden. 

§ 31. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
das Bundesministerium für Unterricht betraut. 

Erläuternde Bemerkungen' 

Wie auf vielen Gebieten des österreichischen 
Schulwesens stammen auch die derzeit geltenden 
Regelungen über das Privatschulwesen aus der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es sind dies 
vor allem das Provisorische Gesetz über den 
Privatunterricht vom 27. Juni 1850, RGBl. 
Nr. 309, das üblicherweise kurz als Privatschul
gesetz 1850 bezeichnet wird, und die §§ 68 bis 73 
des Reichsvolksschulgesetzes, RGBl. Nr. 62/1869. 

Die zuletzt' genannten Bestimmungen des 
Reichsvolksschulgesetzes beziehen sich auf die 
Errichtung und Führung von privaten Volks
s.chulen, Bürger(Haupt)schulen und Lehrer
bildungsanstalten sowie auf die Verleihung des 
öffentlichkeits rechtes an diese Sdmlen. Das 
Privatschulgesetz i 850 regelt nach seinem § 1 
die "Erteilung des Unterrichtes in den Lehr
gegenständen der Gymnasien und Reals.chulen 
in Privatlehranstalten". Gemäß seinem § 19 
un,terliegt jedoch auch die Errichtung von Lehr
anstalt.en für Zeichnen, Musik, Schönschreiben 
und ähnliche Gegenstände einem Teil de.r Be
stimmungen des Gesetzeß; im folgenden sagt 

§ 19: "Andere Lehranstalten, wie zum Beispiel 
Handelsschulen, werden nach den für diejenigen 
Lehranstalten geltenden Bestimmungen \ be
handelt, welchen sie ihrem Wesen na·ch am 
nächsten verwandt sind." Bis heute sind jedoch 
derartige Bestimmungen ni.cht erlassen worden; 
weshalb die Bestimmungen des Privats·chul
gesetzes 1850 auf Grund der zitierten Gesetzes
be9timmung in der VerwaItungspraxis seit nahe
zu 100 Jahren auch auf alle übrigen Schulen an
gewendet werden, soweit es sich nicht um solche 
handelt, die den Bestimmungen des Reichsvolks
schulgesetzes unterliegen. Im Hinblick auf den 
rechtsstaatli:i::hen Grundgedanken der geltenden 
Bundesverfassung erscheint eine derartige Praxis 
jedenfaHs bedenklich, wenn sie auch im Hinblick 
auf den Mangel entsprechender gesetzlicher Be
stimmungen ni,cht zu umgehen war. 

Darüher hinaus traten bei der Anwendung 
des Privatschulgesetzes 1850 inshesondere da
durch Schwierigkeiten auf, daß der Inhalt des 
Begriffes "Schule", wie er im Privatschulgesetz 
1850 (vor allem in dessen § 19) verwendet wird, 
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im Zusammenhang mit der Auslegung des Be
griffes "Schul-, Erziehungs- und Volksbildungs
wesen", den der Artikel 14 der geltenden Bun-

,desverfassungenthält, unklar erscheint: 
Mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen 

eine private Lehranstalt als Schule im Sinne des 
Artikels 14 des Bundes-Verfassungsgesetzes be-. 
ziehungsweise des § 42 übergangsgesetz 1920 
anzusehen sei, hat sich der Verfassungs gerichts
hof bereits in mehreren Erkenntnissen befaßt. 
In den Erkenntnissen vom 21. März 1933 
- Sammlung Nr. 1505, vom 8. November 1935 
- Sammlung Nr. 777, vom 10. Oktober 1951 
- Sammlung Nr.· 2207 und vom 11. Oktober 
1960, B 51/1960 und B 135/1960, wurden fol
gende Gesichtspunkte für die Beurteilung einer 
Einrichtung als Schule im bezei~chneten Sinn als 
maßgebli~h angesehen: 

Vermittlung geistiger Bildung, insbesondere 
an die am meisten der Bildung fähige und be
dürftige Jugend; 

Ausbildung für den Beruf und Fortbildung 
d:lirin; 

längere Dauer des Unterrichtes; 
jugendliches Alter 'der unterrichteten Personen; 
mehr als untel1geordnetes Maß, in dem sich 

der Unterricht mit der Persönlichkeit des Unter
richteten befaßt; 

Verfolgung erzieherischer Ziele neben dem 
Zweck der Unterweisung in Kenntnissen be
stimmter Art. 

Zusammenfa·ssend kann daher gesagt werden, 
daß als Schule nach der bisherigen RedltSprechung 
des Verfassungsgerichtshofes nur solche Ein
richtungen angesprochen werden können, die 
neben der Vermittlung von Fertigkeiten und 
Kenntnissen auch ein erzieherisches Ziel an
streben. Dabei ist für die Beurteilung als Schule 
in dem in Rede stehenden Sinn die mit jeder 
Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten 
an sich verbundene Erziehung nicht von Be
deutung. 

Da die Neuregelung des Privatschulrechtes im 
wesentlichen nur die Modernisierung und Kodi
fizierung der für Privatschulen geltenden Be
stimmungen zum Ziele hat und sich hinsichtlich 
der verfassungsrechtlichen Kompetenz im gleichen 
Rahmen halten soll, wie sie bisher Artikel 14 
des Bundes-Verfassungsgesetzes gegeben hat, 
baut der Entwurf auf der vom Verfassungs
gerichtshof entwickelten Begriffsbestimmung auf 
(vgl. § 2 Abs. 1 und 2). 

Während sich die Bestimmungen der Ab
schnitte I bis In des Entwurfes mit demeigent
lich,en Privats~hulrecht, wie es bishe·r unter die
sem Begriff verstanden worden ist, befassen, 
regelt der Abschnitt IV des Gesetzentwurfes die 
Subvcntionierung von Privatschulen, insbeson
dere der konfessionellen Schulen. Wie noch im 
Zusammenhang mit der Erläuterung dieses Ab
schnittes auszuführen sein wird, stimmen die in 

Rede stehenden Entwurfsregelungen hinsichtlich 
der katholischen Schulen mit den Bestimmungen 
des Konkordates überein, das, zwischen dem 
Heiligen Stuhl und der österreichisch·en Bundes
reg,ierung derzeit in Verhandlung steht. 

Die verfassungsrechtlich.e Grundlage des vor
liegenden Gesetzentwurfes stel'lt Artikel 14 
Abs. 1 'des Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung des ebenfalls vorliegenden Entwurfes 
einer Bundesv.erfassungsnovelle dar. 

Der Gesetz.entwurf gliedert sich in die ein
leitenden §§ 1 und 2, einen Abs,chnitt I über die 
Errichtung und Führung von Privatschulen, 
einen Abschnitt II über d~e Führung einer ge
setzlich geregelten Schulartbezeichnung, einen 
Abschnitt III über das Offentlichkeitsrecht, einen 
Abschnitt IV über die Subventionierung von 
Pri~atschulen und einen Abschnitt. V, der ge
meinsame Bestimmungen für-die vorhergehenden 
Abschnitte sowie übergangs- und Schhißbestim
mungen enthält. 

Zu den einzelnen Bestimmungen ist zu be
merken: 

Zu § 1: 

Gemäß Artikel 14 Abs. 1 des Bundes-Ver
fassungsgesetzes in der Fassung einer Bundes
verfassungsnovelle kommt dem Bund die Gesetz
.gebung und die Vollziehung auf dem Gebiete 
des Schulwesens zu, soweit in den folgenden Ab
sätzen des z]tierten Artikels nicht anderes be
stimmt ist. Da hinsichtlich des land- und forst
wirtschaftlich·en Schulwesens (einschließlich des, 
priva:ten land- und forstwirts·chaftlichen Schul
wesens) in Artikel 14 des Bundes-Verfassungs
gesetzes in der Fassung der genannten Novelle 
anderes bestimmt ist, definiert § 1 den Geltungs
bereich eines ·dem Entwurf entsprechenden Bun
desgesetzes in der Weise, daß die land- und forst
wirtschaftlichen SchuLen von der Anwendung 
dieses Gesetzes ausgenommen sind, während alle 
anderen Privatschulen, soweit sie im Sinne der 
Bestimmungen des § 2 des Entwurfes überha:upt 
als Schulen anzusprechen sind, den Bestim
mungen des vorliegenden Gesetzentwurfes unter
liegen. 

Zu § 2: 

Wie bereits in der Einleitung dieser Erläutern
den Bemerkungen ausgeführt worden ist, ist die 
Anwendung der geltenden Bestimmungen über 
das Privatschulwesen hinsichtlich der Beurteilung, 
ob es sich um eine Schule im verfassungsrecht
lichen Sinn des Wortes handelt, auf den Inhalt 
einer Reihe von Erkenntnissen des Verfassungs
gerichtshofes angewiesen. Vom Standpunkt des 
rechtsstaatlichen Gedankens erscheint es not
wendig, eine Begriffsbestimmung J,es Wortes 
Sch~le im Gesetzentwurf selbst vorzunehmen. 
Dabei werden einerseits die vom Verfassungs
gerichtshof entwickelten Gesicht!>punkte und 
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anderseits die in der Lehre entwickelten Merk- Zu § 4: 
male berücksichtigt. 

Es versteht sich von selbst, daß diese Definition 
nicht jeden Zweifelsfall ausschließen kann, doch 
ist eine zu enge Fassung der Begriffsbestimmung 
im Hinblick auf die Tatsache, daß gerade das 
private Schulwesen eine Vielfalt von Formen 
aufweist und in der geschichtli,chen Entwicklung 

. oftmals auch dem öffentlichen Schulwesen vor
ausgegangen ist, nicht zweckmäßig. Jedenfalls 
aber werden durch die vorliegende Definition 
alle jene Einrichtungen, die sich lediglich auf die 
'vermittlung bestimmter Kenntnisse und Fertig
keiten beschränken, von der Anwendung des 
vorliegenden Gesetzentwurfes ausgeschlossen. 
Dazu gehören insbesondere Tanzschulen, Schi
schulen, Gymnastikschulen, ReitschuIen, Fahr
sm-ulen und andere, soweit sie nicht neben der 
Vermittlung dieser Kenntnisse und Fertigkeiten 
ein erzieherisches Ziel im Sinne des § 2 Abs. 2 
anstreben. . 

In gleicher Weise fallen nicht unter die im 
§ 2 geg,ebene Begriffsbestimmung jene Einrich
tungen, bei denen die Merkmale einer Mehrzahl 
von Schülern und eines festen Lehrplanes fehlen. 
Dazu gehört insbesondere der häusliche Unter
richt, der gemäß Artikel 17 Abs. 3 des Staats
grundgesetzes über die allgemeinen Rechte der 
Staatsbürger vom 21. Dezember 1867, RGBl. 
Nr. 142, keiner Beschränkung unterliegt. Ferner 
fallen niCht unter diesen Begriff die sogenannten 
Fernlehrinstitute, bei denen das Merkmal eines 
gemeinsamen UnterriChtes, das heißt die gleich
zeitige Anwesenheit von Lehrern und Schülern, 
nicht gegeben ist. 

Zu Abschnitt I: 

Bei der Gliederung des vorliegenden Gesetz
entwurfes wurde eine gewisse Stufenfolge -ein
gehalten. Abschnitt I enthält die Minimal
erfordernisse, die bei Errichtung und Führung 
jeder Privatschule -erfüllt werden müssen, Ab
schnitt 11 die darüber hinausgehenden weiteren 
Erfordernisse, die erfüllt werden müssen, damit 
eine Schule das Recht erhalten kann, eine gesetz
lich geregelte. Schulartbezeichnung zu führen, 
und Abschnitt III schließlich die höchste Stufe 
der Anforderungen, die Voraussetzung für die 
Verleihung des öffentlichkeitsrechtes an eine 
Privatschule sind. 

Zu § 3: 

Diese Bestimmung verweist auf die dem 
Privatschulrecht zugrunde liegenden verfassungs
gesetzlichen Grundrechtsbestimmungen des Ar
tikels 17 Staatsgrundgesetz sowie hinsichtlich der 
Kirchen und Religionsgesellschaften auf die Be
stimmungen des § 4 des Schule-KirChe-Gesetzes 
1868. 

Die Tatsache, daß die derzeit geltenden Rechts
vorschriften auf dem GeQiete des privatschul
wesens keine Bestimmungen darüber enthalten, 
welche Voraussetzungen der Schulerhalter in 
seiner Person selbst zu erbringen hat, hat in einer 
Reihe von Fällen zu UnzukömmliChkeiten ge
führt. Das Privatschulgesetz 185-0 hat lediglich 
bestimmt, daß der Schulerhalter einen verant
wortlichen Leiter der Schule zu bestellen hat, der 
bestimmte Voraussetzungen erfüllen muß. Da 
nun aber der Schulerhalter als Dienstgeber des 
Leiters und der Lehrer, aber auch als Träger der 
Anstalt einen nicht zu unterschätzenden Einfluß 
auf den Geist der Schule hat, erscheint es notwen
dig, auch für seine Person die Erfüllung gewisser 
Erfordernisse zu verlangen. Die vorliegende Be
stimmung beschränkt sich dabei im Hinblick auf 
die Tatsache, daß die Führung von Privatschulen 
ein verfassungsrechtlich geschütztes Grundrecht 
ist, auf wenig,e wesentliche Punkte. 

Während gemäß Artikel 17 des Staatsgrundge
setzes . österreichische Staatsbürger (inländische 
juristische Personen) einen - wie bereits ausge
führt - verfassungsgesetzlich geschützten An
spruch auf Genehmigung beziehungsweise Nicht
untersagung der Errichtung einer Privatschule 
hilben, wenn sie die Erfordernisse erfüllen, 
kommt ausländischen Staatsbürgern ein derartiges 
verfassungsgesetzlich geschütztes Grundrecht nicht 
zu: Durch § 4 Abs. 2 des vorliegenden Entwurfes 
wird im Sinne einer möglid1sten Gleichbehand
lung von österreichischen Staatsbürgern und Aus
ländern, wie sie durch die fortschreitende Inte
gration naheliegt, auch ausländischen Staatsbür
gern ein Rechtsanspruch, allerdings nur auf Grund 
eines einfachen Gesetzes, eingeräumt. Dabei wird 
zum Unterschied von österreichischen Staatsbür
gern jedoch die Prüfung des Bedarfes an einer 
solchen Privatschule vorgesehen, was zum Schutz 
des österreichischen Schulwesens zweckmäßig er
scheint. 

Zur Bestimmung des § 4 Abs. 4 ist zu bemer
ken, daß die Verpflichtung des Sch1,llerhalters zur 
Erteilung der von den Schulbehörden geforderten 
Auskünfte durch die Verweisung auf § 22 des 
Entwurfes (Aufsicht über die Privatschulen) in
haltlich dahingehend beschränkt werden soll, daß 
nur jene Auskünfte verlangt werden können, die 
zur Durchführung der Aufsicht in dem in § 22 
für die verschiedenen Gruppen der Privatschulen 
festgesetzten Ausmaß erforderlich sind. Unter 
Gruppen von Privatschulen werden dabei die ver
schiedenen Stufen der Erfordernisse verstanden, 
wie sie bei der Erläuterung zum Abschnitt I näher 
ausgeführt worden sind. Auf die Erläuterungen 
zu § 22 wird verwiesen. 

Durch die Bestimmung des § ·f Abs. 5 soll 
lediglich ausgeschlossen werden, daß der Schuler
halter in die nach denschulrechtlichen Vorschrif
ten dem Leiter und den Lehrern vorbehaltenen 

735 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 16

www.parlament.gv.at



10 

Angelegenheiten eingreift. Hingegen soll damit 
das grundsätzliche Recht des Schulerhalters nicht 
eingeengt werden, den Geist der von ihm erhal
tenen Schule zu bestimmen. 

Zu § 5: 

Die als Voraussetzung für die Verwendung als 
Leiter oder Lehrer vorgesehenen Bedingungen 
entsprechen weitgehend der geltenden Rechtslage. 

Auf das Verfahren nach § 5 Abs.6 bezüglich 
der Möglichkeit der Untersagung der Ver
wendung eines Leirers oder Lehrers finden die 
Bestimmungen des A VG. 1950 Anwendung. 

Zu § 6: 

Auch diese Bestimmung stellt eine notwendige 
Ergänzung gegenüber dem derzeit geltenden 
Privatschulrecht dar, das Bedingungen in räum
licher und ausstattungsmäßiger Hinsicht kaum 
aufstellte. Zu bemerken ist, daß der im 2. Satz 
angeführte Begriff "notwendige Lehrmittel und 
sonstige Ausstattungen und Einrichtungen" 
jedenfalls eng auszulegen ist, wie sich bereits aus 
dem Wort "notwendig" ergibt. Diese Aufstellung 
gewisser Minimalerfordernisse auch hinsichtlich 
der baulichen und einrichtungsmäßigen Gestal
tung einer Schule erscheint im Interesse der 
österreichischen Jugend notwendig. 

Zu § 7: 

Die derzeit geltenden Bestimmungen des 
Privatschulrechtes lassen hinsichtlich der Frag,e, 
ob für die Errichtung einer Privatschule eine 
Genehmigung erforderlich sei oder der Behörde 
lediglich ein Untersagungsrecht zustehe, weit
gehend verschiedene Auffassungen zu. Die Praxis 
geht dahin, daß bei Volks-, Haupt- und Sonder
schulen, Lehrerbildungsanstalten und allen jenen 
privaten Schulen, die mit Reifeprüfung ab
schließen, eine Genehmigung, bei allen sonstigen 
Schulen eine einfache Kenntnisnahme erforderlich 
ist. Bezüglich der letzteren ist nicht eindeutig 
geklärt, ob es sich um einen konstitutiven Akt 
oder lediglich um eine Bestätigung der Nicht
untersagung handelt. Auch ist die B.ehörden
zuständigkeit auf Grund verschiedener Erlässe 
des Bundesministeriums für Unterricht je nach 
Schulart v,erschieden. 

Der Entwurf sieht nun in dieser Frage vor, 
daß für alle Schularten den Schulbehörden ledig
lich ein Untersagungsrecht zukommt, das dem 
Vereinsrecht nachgebildet ist. Dies findet seine 
Begründung darin, daß es sich bei dem Recht 
zur Errichtung von Privatschulen ebenso wie hei 
dem Recht, Vereine zu bilden, um verfassungs
gesetzlich geschützte Grundrechte der Staats
bürger handelt und eine Genehmigungspflicht 
zwar nicht verfassungswidrig, aber doch rechts
logisch widerspruchsvol1 ist. Hinsichtlich der 
Behör;denzuständigkeit ist auf § 23 zu verw,eisen. 

Zu § 8: 

Diese Bestimmung regelt in ihr,em Abs. 1 jene 
Umstände, die zu einem automatischen Erlöschen 
des Rechtes zur Führung einer Schule führen, und 
in ihren Abs. 2 und 3 jene Umstände, bei 
deren Vorliegen die Schulbehörden zur Unter
sagung der Schulführung verpflichtet sind. Wäh
rend die Feststellung des Erlöschens des Rechtes 
zur Schulführung durch die Schulbehörde in den, 
erstgenannten Fällen lediglich deklarativen Cha
rakter hat, ist der Entzugdes Rechtes zur Schul
führung gemäß § 8 Abs. 2 oder 3 ein konstitu
tiver Akt. . 

Wie aus § 8 Abs. 1 lit. d und 'e hervorgeht, 
geht der Entwurf von der Auffassung aus, daß 
das Recht zur Führung einer Schule ein nicht 
übertragbares persönliches Grundrecht ist. Daher 
sieht der Entwurf vor, daß sowohl bei der 
Überlassung des Schulvermögens an eine andere 
Person unter gleichzeitiger Aufgabe der Schul
rerhalterschaft als auch im FaHe des überganges 
des Schulvermögens auf eine andere Person nach 
dem Tode des Schulerhalters das Recht zur 
Schulführung erlischt. Dies findet seine Begrün
dung darin, daß der Schulerhalter in seiner 
Person verschiedene Voraussetzungen erbringen 
muß und das Recht d~r Schulführung selbst nur 
in beschränktem Maß mit den materiellen 
Voraussetzungen de~ Schulführung im Zusam
menhang steht. Für den Rechtsnachfolger eines 
Schulerhalters enthält diese Regel'ung schon 
deshalb keine Nachteile, weil jedermann bei 
Erfüllung der entsprechenden Voraussetzungen 
einen Anspruch darauf hat, eine Schule errichten 
zu können. 

Zu § 9: 

Diese Bestimmung enthält eine Regelung über 
die Bezeichnung von Privatschulen, durch die 
eine Irreführung der öffientlichkeit durch den 
Anschein eines öffentlichkeitsrechtes oder des 
Rechtes zur Führung einer gesetzlich geregelten 
Schulartbezeichnung verhindert werden soll. 

Zu § 10: 

Hier wird die Errichtung und Führung 
privater Schülerhreime geregelt, wobei der 
Begriffsinhalt des Wortes "Schülerheim" im 
Abs. 1 definiert wird. Dadurch sollen die diesem 
Gesetz,entwurf unterliegenden Heime von jenen 
Heimen für Kinder und Jugendliche abgegrenzt 
werden, die nicht der Aufsicht der Schulbehörden 
u1).terliegen (wie dies insbesondere die den Be
stimmungen der Jugendwohlfahrtsgesetze unter
liegenden Heime sind). 

Die Tatsache, daß in einem Gesetzentwurf 
über das Privatschulwesen auch die Führung 
privater Schülerheime geregelt wird, findet ihre 
Begründung darin, daß schon seit dem Inkraft
stehen des Privatschulgesetzes 1850 in einer.Reihe 

735 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)10 von 16

www.parlament.gv.at



von Erlässen bestimmt worden ist, daß die 
Schülerheime nach den Bestimmungen des Priv;t
schulgesetzes 1850 'zu behandeln sind. 

Im übrigen geht der Gesetzentwurf davon aus, 
daß eine behördliche Aufsicht bei der Errichtung 
und Führung von Schülerheimen in gering~rem 
Maße notwendig erscheint, als dies bci der Et
richtung und Führung von Schulen der Fall ist. 
Aus diesem Grunde sieht § 10 Abs. 2 des Ent
wurfes 1ediglich ,repressive Maßnahmen vor; 
falls Mißstände auftreten. 

Zu Abschnitt II: 

Dieser Abschnitt regelt die Voraussetzungen 
für die Führung einer gesetzlich geregelten 
Schulartbezeichnung. Unter dem Begriff "gesetz
lich geregelte Schulartbezeichnung" werden dabei 
Bezeichnungen verstanden, wie sie auf Grund 
gesetzlicher Vorschriften, insbesondere des gleich
zeitig im Entwurf vorliegenden Schulorganisa
tionsgesetzes, für die Bezeichnung der ver
schiedenen Schularten vorgesehen sind. 

Wie bereits bei den Erläuterungen zum Ab
schnitt I bemerkt worden ist, handelt es sich 
dabei um die zweite Gruppe von Schulen, d~e 
zwischen jenen, für die nur die Bestimmungen 
des Abschnittes I Anwendung finden, und jenen, 
für die auch die Bestimmungen des Abschnittes In 
Anwendung finden, steht. In der Praxis hat sich 
gezeigt, daß Schulep., welche die Voraussetzungen 
für die Führung einer gesetzlich geregelten 
Schulartbezeichnung erfüllen, meist nach einer 
gewissen Anlaufzeit auch die Verleihung des 
öffentlichkeitsre;;htes anstreben. 

11 

Zu Abschnitt III: 

Wie bereits bei den Erläuterungen zu Ab
schnitt I bemerkt worden ist, enthält Abschnitt In 
die höchstc Stufe der Anforderungen, die .gegen
über einer Privaschule gestellt werden. Im 
Gegensatz zu den ,derzeit geltenden Bestim
mungen, insbesondere des privatschulgesetzes 
1850, regelt der Entwurf in ,eing,ehender Weise 
die Rechtswirkungen, die Verleihung und den 
Entzug des öffentlichkeitsrechtes. Dcmgegenüber 
hat das Privatschulgesetz 1850 darüber lediglich 
gcsagt, daß Privatlehranstalten vom Ministerium 
inden Rang öffentlicher Gymnasien oder Real
schuLen erhoben werden können, weim si,c die 
nötigen Bürgschaften für den Erfolg des Unter
richtes darbieten. Der Inhalt des öffentlichkeits
rechtes wurde ledigl.ich damit umschrieben, daß 
diese Schulen das Recht hätten, "staatsgültige 
Zeugnisse" auszustellen. 

Zu § 13: 

Diese Bestimmung enthält die gesetzliche Um
schreibung der mit dem öffentlichkeitsrecht 
verbundenen Rechte und Pflichten. Der in den 
einleitenden Erläuterungen zu Abschnitt III 
erwähnte Ausdruck "staatsgültige Zeugnisse" 
wurde dabei vermieden, weil aus diesem Aus
druck allein der eigentliche Charakter solcher 
Zeugnisse nicht zu entnehmen ist. Hingegen wird 
festgestellt, ,daß den Zeugnissen; die von Privat
schulen mit öffentlichkeitsrecht ausgestellt wer
den, die Beweiskraft öffentlicher Urkunden 
zukommt. Sofern es sich um Schulen handelt, 
die in ihrer Organisation gleichartigen öffent
lichen Schulen entspr,echen, sind darüber hinaus 
mit den Zeugnissen die gleichen Rechtswirkungen 

Zu § 11: wie mit den Zeugnissen der glcichartigen öffent-
j 

Während bezüglich der Errichtung von Privat- lichen Schulen v,erbunden. Handelt es sich jedoch 
schulen im § 7 des vorliegenden: Gesetzentwurfes um Privatschulen, die keiner öffentlichen Schul
lediglich eine Anzeigepflicht und ein Unte,r- art entsprechen (vgl.§ 14 Abs. 2), so ist diese 
sagungsrecht vorgesehen wird, bindet § 11 des zusätzliche Eigenschaft der Zeugnisse natürlich 
Entwurfes die Führung einer gesetzlich g,eregelten nicht gegeben. 
Schulartbezeichnung an eine Bewilligung durch Die Bestimmung des Abs. 2 lit. a hat, über
die Schulbehörde. Im Abs. 2 werden die Vor- einstimmend mit der gegenwärtigen Rechtslage 
aussetzungen umschrieben, bei deren Vorliegen und Praxis, zur Folg>e, daß an Schulen mit 
die Bewilligung zu erteilen ist. öffentlichkeitsrecht auch alle jen'e Prüfungen 

abgehalten werden können, die an öffentlichen 
Da die Mehrzahl der Privatschulen in ihrem. . . . Schulen abgehalten werden. Dazu gehören ins-

Aufbau der Orgamsatton der gesetzlIch geregelten b d b . d h"h Sch I d' R'J: . ... eson ere el en 0 ,eren u en Ie ellC-
Schularten entspncht, WIrd 1m Abs. 3 vorgesehen, '''f b . d P"d . ch Ak d . d' 
d ß d' B '11' F"h' I pru ung, el en a agogls en a emien ie 

a ul:n
ch 

Ie lewi ISgchungl zbur . u
h 

rung leI.ncher Lehramtsprufung. . 
gesetz 1 gerege ten u art ezeiC nung g el - D' B' d Ab 2 l' b 'b' . . . . d . . . h Ie esttmmung es s. It. gl t emerseits 
zeitig mit er Anzeige der Ernc tung emer d P . ch 1 h 1 G 1 h' k" f' . ch I ch d k em nvats u ,er a ter e egen elt, un tlge 
PrlVats u e angesu t wer en anno L h ch 1 L h "k 

Zu § 12: 

Analog § 8, der die Voraussetzungen regelt, 
unter denen ,die Führung einer Schule zu' unter
sagen ist, regelt § 12 des Entwurfes den Widerruf 
einer Bewilligung zur Führung einer gesetzlich 
geregelten Schulartbezeichnung. 

e rer s on ase ramtsanwarter ennen-
zulernen, und anderseits den Lehramtsanwärtern 
die Möglichkeit, mit den besonderen Verhält
nissen einer Privatschule vertraut zu werden. 

Zur Bestimmung des Abs. 2 lit. c ist zu bec 
merken, daß dadurch Privatschulen mit öffent
lichkeitsrecht in gleicher Weise den schulremt
lichen Vorschriften unterworfen werden, wie dies. 
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bei gleichwertigen öffentlichen Schulen der Fall 
ist. Ausgenommen von dieser Anwendbarkeit 
sind lediglich diej:enigen Vorschriften, die sich 
auf die Errichtung, Erhaltung und Auflassung 
von Schulen beziehe.n, da diesbezüglich die Be
stimmungen des vorliegenden Gesetzentwurfes 
Anwendung. finden, ferner die Bestimmungen 
über Sprengel und Schulgeld. Die zuIetzt 
genannten Bestimmungen können deshalb keine 
Anwendung auf Privatschulen finden, weil die 
Einrichtung von Sprengeln bei Privatschulen 
keinen Sinn hätte und die Frage des Schulgeldes 
ausscheidet, weil sich die staatliche Schulaufsicht 
über die Privatschulen nicht auf die Privat
wirtschaftsgebarung des Schulerhalters bezieht. 

Im Hinblick darauf, daß nach den Bestim
mungen des Artikels 14 des Bundes-Verfassungs
gesetzes in der Fassung der im Entwurf vor
liegenden Bundesverfassungsnovelle die äußere 
Organisation der öffentlichen Pflichtschulen in 
.Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung 
Landessache ist, war eine entsprechende Vor
sorge, wie sie durch Abs. 2 lit. c letzter Satz 
getroffen worden ist, notwendig. Soweit sich 
landesgesetzliche Vorschriftlen über die äußere 
Organisation von öffentlichen Pflichtschulen 
nicht auf Angelegenheiten der Er,richtung, Er
haltung, Aufla,ssung, Sprengel und des Schul
geldes beziehen, finden sie auf Grund dieser 
Entwurfsbestimmung auch für die privaten 
Pflichtschulen mit öffentlichkeitsrecht Anwen
dung, wobei jedoch hinsichtlich der Behörden
zuständigkeit die Bestimmungen des § 23 des 
vorliegenden Entwurfes gelten. 

Zu § 14: 

lung verbunden ist und daher die geforderte 
Gewähr auch ohne Nachweis anzunehmen ist. 

Zu § 15: 

Das derzeit geltende PrivatsdlUlrecht enthält 
keine Bestimmungen über die Dauer der Ver
leihung des öffentlichkeitsrechtes. In überein
stimmung mit der bewährten Praxis sieht die in 
Rede st,ehende Entwurfsbestimmung vor, daß das 
öffentlichkeitsrecht je nach dem Ausbau der be
treffenden Schule und der Gewähr, die sie für 
die Erfüllung der gesetzlichen Bedingungen auch 
in der Zukunft bietet, auf ein Jahr, auf mehrere 
Jahre oder auf Dauer zu verleihen ist. 

Zu § 16: 

In gleicher Weise, wie im § 14 des Entwurfes 
die Voraussetzungen taxativ aufgezählt sind, bei 
deren Vorlieg~n das öffentlichkeitsrecht verliehen 
werden muß, nennt § 16 die Umstände, bei deren 
Vorliegen das öffentlichkeitsrecht zu entziehen 
ist. Zum Schutz der Schüler, die eine derartige 
Schule besuchen, wird vorgesehen, daß der Entzug 
beziehungsweise die Nichtweiterverleihung des 
öffentlichkeitsrechtes erst erfolgen, wenn eine 
Frist zur Behebung der Mängel ungenützt ver
streicht. 

Die Bestimmung des Abs. 2 zweiter Satz ent
spricht der geltenden Rechtslage. Der Sinn dieser 
Bestimmung ist, zu ermöglichen, daß bei Auflas
sung einer Schule mit öffentlichkeitsrecht auch 
noch nach Jahren auf Grund der Amtsschriften 
und Kataloge Bestätigungen über den Schulbesuch 
ausg,estellt werden können, was in der Praxis oft
mals notwendig ist. 

§ 14 enthält die in der Einleitung der Er- Zu Abschnitt IV: 
läuterungen zu Abschnitt III bereits erwähnten 
Bestimmungen über die Erfordernisse für die 
V,erleihung des öff,entlichkeitsrechtes. 

Zu Abs. 1 lit. b ist zu bemerken, daß durch 
diese Bestimmung gewährleistet sein soll, daß als 
Voraussetzung für die Verleihung des öffentlich
keitsrechtes hinsichtlich des Unterrichtserfolges 
an Privatschulen weder höhere noch geringere 
Anforderungen gestellt werden, wie sie bei den 
öffentlichen 'Sch'ulen gleicher Art gegeben sind. 
Dies wird insbesondere dann zu berücksichtigen 
sein, wenn es sich um Schulen 'einer Schulart 
handelt, die etwa auf Grund des EntWurfes eines 
Schulorganisationsgesetzes neu eingerichtet wer
den und mit gewissen Anfangsschwierigkeiten 
zu rechnen haben. 

Durch die Bestimmung des Abs. 3 wird bei 
Körperschaft.en des öffentlichen Rechts als 
Schulerhalter die ErfülIung der Voraussetzungen 
nach Abs. 1 lit. a und Abs. 2- lit. a von Gesetzes 
wegen angenommen. Diese unterschiedliche Be
.handlung gegenüber anderen Privatschulerhaltern 
findet ihre Begründung darin, daß mit dem 
öffentlich-rechtlichen Charakter dieser Ein
richtungen auch eine besondere Vertrauensstel-

Durch die Bestimmungen des Abschnittes IV 
wird die seit langem geforderte Subventionierung 
der konfessionellen Privatschulen verwirklicht. 
Wie bereits in der Einleitung der vorliegenden 
Erläuternden Bemerkungen ausgdührt worden 
ist, stimmen die Bestimmungen des Abschnittes IV 
inhaltlich mit den Regelungen_ des Konkordates 
bezüglich der katholischen Schulen überein, das 
zwischen dem Heiligen Stuhl und der österreichi
schen Bundesregierung derzeit in Verhandlung 
steht. 

Der Abschnitt IV teilt sich in einen Unterab
schnitt A "Subventionierung konfessioneller Pri
vatschulen" und einen Unterabschnitt B "Subveri
~ionierung sonstiger Privatschulen". Während den 
gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsge
sellschaften für ihre konfessionellen Privatschulen 
ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Subven
tionen in dem im § 18 näher angeführten Aus
maß zuerkannt wird, ist ein solcher Rechtsan
spruch für die nichtkonfessionellen Privatschulen 
nicht vorgesehen (vgl. § 21). Diese verschiedene 
Behandlung konfessioneller und nichtkonfessio
neUer Privatschulen ist nicht als eine Verletzung 
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des Gleichheitsgrundsatzes anzusehen, weil die 
öffentlichen Schulen interkonfessionell sind und 
die konfessionellen Privatschulen daher ein~ Er
gänzung des öffentlichen Schulwesens d~rstellen, 
durch -die es den- Eltern erleidltert wird, die ihrer 
religiösen Auffassung entsprechende Erziehung 
ihrer Kinder frei zu wählen. Dazu kommt, daß 
bezüglich der katholischen Privatschulen auf 
Grund der Bestimmungen des Konkordates auch 
eine völkerredltlime Bindung Österreims gegeben 
ist, nach der ein derartiger Remtsanspruch vor
zusehen ist. Im Hinblick auf die Gleimbehandlung 
der gesetzLim anerkannten Kirchen und Religions
gesellschaften muß ein Rechtsansprum in gleimer 
Weise aum für die anderen gesetzlich anerkannten 
Kirmen und Religionsgesellsmaften vorgesehen 
~erden. 

Zu § 17: 

Diese Bestimmung statuiert den bereits in der 
Einleitung zum Abschnitt IV erwähnten Remts
ansprum der gesetzlich anerkannten Kirchen und 
Religionsgesellsmaften auf Subventionierung der 
betreffenden konfessionellen Privatsmulen. Abs. 2 
enthält eine Definition des Begriffes "konfessio
nelle Privatsmule". Dabei werden den von den 
Kirmen und ReligionsgeseHsmaften und ihren 
Einrimtungen erhaltenen Smulen jene Schulen 
gleichgestellt, die von Vereinen, Stiftungen und 
Fonds erhalten werden und von der zuständigen 
kirmlimen (religionsgesellsmaftlimen) Oberbe
hörde als konfessionelle Smulen anerkannt 
werden. 

Zu § 18: 

Bezüglim der Bemessung der zu gewährenden 
Subventionen wird das Smuljahr 1961/62 als 
Grundlage ang'enommen. 60% jener Lehrerdienst
posten, die in di'esem Smuljahr zur Erfüllung des 
Lehrplanes an den konfessionellen Smulen der 
einzelnen gesetzlim anerkannten Kirmen und 
Religionsgesellsmaften erforderlim waren, sind in 
Hinkunft als Subvention zur Verfügung zu 
stellen. 

Abs. 2 enthält eine Aufwertungsklausel dieses 
Subventionshöchstbetrages. Abs. 3 sieht eine Er
höhung der Subventionen vor, soweit durch die 
Bestimmungen des im Entwurf vorliegenden 
Smulorganisationsgesetzes ein Mehraufwand ent
steht. 

Nam Abs. 4 der in Rede stehenden Entwurfs
bestimmung obliegt es den einzelnen gesetzlim 
anerkannten Kirmen und Religionsgesellsmaften, 
beim Bundesministerium für Unterrimt die ihnen 
für zweckmäßig ersmeinende Aufteilung der als 
Subvention zur Verfügung zu stellenden Lehrer
dienstposten auf die einzelnen konfessionellen 
Smulen zu beantragen. 

Zu § 19: 

13 

Möglimkeiten einer Geldsubventionierung und 
einer Subventionierung durch Zuweisung von 
staatlich angestellten Lehrern an die Privat~ 
schulen für die zuletzt genannte Variante. Dabei 
wird allerdings durdl Abs. 3 subsidiär auch die 
Leistung eines Geldbetrages als Subvention vor
gesehen, wenn die Zuweisung eines Lehrers nicht 

. möglich ist. Die Unmöglichkeit einer solchen Zu
weisung kann entweder dadurm verursamt sein, 
daß keine staatlich angestellten Lehrer zur Ver
fügung stehen beziehungsweise die Anstellung 
eines an einer Privatschule tätigen Lehrers durch 
den Staat aus dienstrechtlimen Gründen nidlt 
möglich ist oder sich bei der Aufteilu!1g der 
Dienstposten (§ 18. Abs. 4) auf die einzelnen 
Smulen Bruchzahlen ergeben und die Zuweisung 
eines Lehrers entspremend den sich ergebenden 
Brumzahlen an mehrere Sdlulen nicht durm
führba·r ist. 

Zur Sicherung der von den Smulerhaltern an
gestellten Lehrer, für die entspremend der Be
stimmung des Abs. 3 eine subsidiäre Geldleistung 
erfolgt, sieht Abs. 4 vor, daß ihnen jenes Entgelt 
zu leisten ist, das nach den für die Bundesver
tragslehrer jeweils geltenden Vorschriften vorge
sehen ist. Die Sonderhestimmung für Ordens
angehörige der katholismen Kirche findet ihre 
Begründung in dem besonderen Verhältnis der 
Ordens angehörigen zu ihrem Orden. 

Zu § 20: 

Diese Bestimmung enthält die im Hinblick auf 
den konfessionellen Charakter der in Frage 
stehenden Schulen notwendigen Grenzen für die 
Zuweisung oder Aufredlterhaltung einer Zuwei
sung von Lehrern. 

Zu § 21: 

Diese Bestimmung enthält jene Voraussetzun
gen, die erfüllt werden müssen, wenn einer nimt
konfessionellen Privatsdlule eine Subvention 
zum Personalaufwand gewährt werden soll. Die 
Tatsache und das Ausmaß dieser Subventionen: 
rimten sim nam den Bestimmungen des jeweili.: 
gen Bundesfinanzgesetzes. Für die Art der Sub-' 
,ventionierung werden die Bestimmungen des 
'§ 19 Abs. 1 für anwendbar erklärt, das heißt, sie 
erfolgt -ebenfalls durm Zuweisung von staatlich 
angestellten Lehrern an die betreffenden Privat
sroulen. 

Zu Absmnitt V: 

Dieser Absdmitt enthält in seinen §§ 22 bis 24 
gemeinsame Bestimmungen zu den vorhergehen
den Absmnitten, in den §§ 25 bis 27 über
gangsbestimmungen und in den §§ 28 bis 31 die 
Smlußbestimmungen. 

Zu § 22: 

,Hinsimtlich der Art der Subventionierung Für die Aufsicht über Privatsmulen sind dem 
entsmeidet sich der Entwurf unter den heiden Umfange nach versmiedene Stufen vorgesehen, 
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die den in den Erl~uterungen zum Abschnitt I 
bereits erwähnten Stufen hinsichtlich der Voraus
'setzungen für die verschiedenen Gruppen von 
Privatschulen entsprechen. 

Soweit es sich um Privatschulen handelt, denen 
das Offentlichkeitsrecht verliehen worden ist, 
unterscheidet sich die Aufsicht nicht von jener, 
.die hinsichtlich der öffentlichen Schulen ausge
übt wird. Sie umfaßt daher sowohl eine Rechts
aufsicht (hinsichtlich der Einhaltung der Bestim
mungen des Privatschulgesetzes und der sonstigen 
sdlUlrechtlichen Vorschriften) als auch eine Fach
aufsicht (in pädagogis.cher und unterrichtlicher 
Hinsicht) .. 

Soweit es sich um Privatschulen handelt, die 
zur Führung einer gesetzlrch geregelten Schul
artbezeichnung berechtigt sind, ohne aber das 
Offentlichkeitsrecht zu besitzen, besteht die Auf
sicht in einer Rechtsaufsicht hinsichtli'ch der Er
füllung der Voraussetzungen nach dem Privat
schulgesetz und einer auf die Einhaltung der 
Organisations" und Lehrplanvorschriften, die für 
die betreffenden Schularten gelten, eingeschränk
ten Fachaufsicht. ' 

Bei jenen Privatschulen, die weder die Bewilli
gung zur Führung einer gesetzlich geregelten 
Schulartbezeichnung noch das Offentlichkeits
recht besitzen, beschränkt sich die Aufsicht auf 
eine reine Rechtsaufsicht hinsichtlich der Er
füllung der in Abschnitt I des vorliegenden Ent
wurfes enthaltenen Bestimmungen. 

ständigkeit zur Schulaufsicht sowie in a,llen jenen 
Angelegenheiten, ~ie in gleicher Weise die 
öffentlichen und die privaten Schulen betreffen, 
unberührt, das heißt, sie richtet sich nach den Be
stimmungen des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes. 

Zu § 24: 

Nach 'dieser Bestimmung sind verschiedene 
Verstöße gegen die ßestimmungen des Privat
schulgesetzes als Verwaltungsübertretung zu 
ahnden. 

Zu § 25: 

Durch diese Bestimmung sollen erworbene 
Rechte geschützt werden, doch finden· auf 'di,e 
weitere Führung der bereits errichteten Privat
schulen die Bestimmungen des vorliegenden Ge
setzentwurfes Anwendung. 

Zu § 26: 

Auch die traditionellen Bezeichnungen der in 
dieser Entwurfsbestimmung aufgeführten sieben 
schon von alter,sher bestehenden Schulen sollen 
weiter geführt werden können. 

Zu § 27: 

Diese übergangsbestimmung ergänzt die Be
stimmungen des Abschnittes IV über die Sub
ventionierung von Privatschulen. 

Zu § 28: 
Bei den privaten Schülerheimen erstreckt Diese Bestimmung setzt alle derzeit in Gel-

sich die Aufsicht lediglich auf die in § 10 Abs.2 tung stehenden Vorschriften über das Privat-
vorgesehenen repressiven Maßnahmen. schulwesen außer Kraft. 

Zu § 23: 

Diese Bestimmung enthält die Regelung hin
sichtlich der Behördenzuständigkeit auf dem Ge

Zu § 29: 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten 
des vorliegenden Bundesgesetzes. 

biete des Privatschulwes'ens. Dabei wird von den 
Bestimmungen des § 3 des im Entwurf vor- Zu § 30: 
liegenden Bundes-Schulaufsichtsgesetzes insoweit Der Wegfall der paktierten Gesetzgebung im 
abgegangen, als alle typischen Privatschulange- Sinne des § 42 Verfassungs-übergangsgesetz 1920 
legenheiten, die nicht dem Bundesministerium durch das Inkrafttreten einer dem ebenfalls vor
für Unterricht in I. Instanz vorbehalt,en werden liegenden Entwurf einer Bundesverfassungs
(Abs. 2), den Landesschulräten übertragen wer- novelle entsprechenden Kompetenzregelung soll 
den. Dies bedeutet, daß für die behördlichen im 'Interesse der Stabilität rechtspolitisch dadurch 
Verfahren hinsichtlich der Errichtung und Füh- ausgeglichen werden, daß ein dem vorliegenden 
rung privater V~lks-, Haupt- und Sonderschulen Entwurf entsprechendes Bundesgesetz in Hin
und polytechnischer Lehrgänge nicht der Bezirks- kunft nur mit qualifizierter Mehrheit im Na
schulrat, sondern der Landesschulrat in I. In-, tionalr'at geändert werden kann. Diesem Zweck 
spnz zuständig ist. Dennoch sind alle Anzeigen, entspricht die Bestimmung des § 30, nach wel
die nach dem Entwurf eines Privatschulgesetzes eher durch Verfassungsbestimmung festgesetzt 

. in Betracht kommen, beim zuständigen Bezirks- wird, daß dieses Bundesgesetz nur in Anwesen
schulrat einzubringen, der sie dem Landesschul- heit von mindestens der Hälfte der Mitglieder 
rat vorzulegen hat (Abs. 3). Diese Bestimmllllg und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
hat den Zweck, die Information des Bezirks- abgegebenen Stimmen ergänzt, abgeändert oder 
schulrates und seine Stellungnahme auf Grund aufgehoben werden kann. Damit wird ein dem 
der örtlichen Verhältnisse zu ermöglichen. vorliegenden Entwurf entsprechendes Bundes-

Von diesen. Bestimmungen über die Behör- gesetz mit den Sicherheiten der gemäß Artikel 4'4 
denzuständigkeit bleibt gemäß Abs. 6 die Zu- Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes für die 
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Beschlußfassung über Verfassungsgesetze vor-I lichen Grundgesetzen des Staates vorzubehalten: 
gesehenen Stimmerfordernisse ausgestattet, ohne und sie nicht auf Regelungen zu übertragen, die 
selbst zum Verfassungsgesetz zu werden. Diese dem materiellen Verwaltungsrecht angehören. 
Regelung verbindet mit dem Vorteil einer Sta-
bilisierung des Bundesgesetzes denjenigen, die Zu § 31: 
Qualität eines Verfassungsgesetzes den ,eigent- Diese Bestimmung enthält die Vollzugsklausel. 

o 
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Beiblatt zu den Erläuternden Bemerkungen zum 
. Privatschulgesetz. 

Mit diesem Bundesgesetz ist im Rahmen der 
Subventionierung der konfessionellen Privat
schulen für den Bund ab 1. Jänner 1963 ein zu
sätzlicher jährlkher Personalaufwand Ton 
75,000.000 S verbunden. 
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